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 Veröffentlicht am 26.11.1998

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

25/02 Strafvollzug

Norm

StVG §10;

StVG §71 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Hat ein Strafgefangener einen Antrag auf Überstellung in eine geeignete Justizanstalt gestellt, um die dringend

erforderliche Bypassoperation mit anschließender Rehabilitation durchführen lassen zu können, ist das Vorliegen einer

wirksamen Zurückziehung eines derartigen, unmittelbar vitale Lebensinteressen des Strafgefangenen betre<enden

Antrages streng zu prüfen (hier wurde der Antrag erkennbar aufrechterhalten).
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